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Wenn sich Zuständigkeiten im Sozialbe-
reich von der Landes- auf die kommunale
Ebene verschieben, muss dies auch Aus-
wirkungen auf die Organisationsstruktur
von regionalen Wohlfahrtsverbänden ha-
ben. Anstelle der strikten Gliederung nach
fachlichen Zuständigkeiten sollten kleine
Teams treten, die auftragsorientiert wei-
tere Kompetenzen hinzuziehen können.

In den letzten Jahren hat es in der Sozial -
politik zwei gegenläufige Entwicklungen
gegeben. Während im Bereich der Kranken-
häuser und Pflegeeinrichtungen Regelungs-
kompetenzen von der Landes- an die Bun-
desebene abgegeben worden sind, werden
insbesondere Zuständigkeiten der Sozial-
hilfe von der Landes- auf die kommunale
Ebene übertragen. Die Auswirkungen auf
Wohlfahrtsverbände und Leistungserbrin-
ger lassen sich am Beispiel der Kommuna -
lisierung der Zuständigkeit für die Ein -
gliederungshilfe im Land Brandenburg
beschreiben.

Am 31. Dezember 2006 trat § 100 Abs.
1 des alten Bundessozialhilfegesetzes (BS-
HG) außer Kraft. Dadurch ergab sich ab Ja-
nuar 2007 eine neue rechtliche Grundlage
für die Zuständigkeit des überörtlichen
Trägers der Sozialhilfe. Nach § 97 Abs. 1
SGB XII ist für die Sozialhilfe sachlich der
örtliche Träger zuständig, soweit nicht der
überörtliche Träger sachlich zuständig ist.
Nach § 97 Abs. 2 SGB XII wird die sachli-
che Zuständigkeit des überörtlichen Trä-
gers der Sozialhilfe nach Landesrecht be-
stimmt.

In Brandenburg ist den Kommunen als
örtlichen Trägern der Sozialhilfe mit dem
am 6. Dezember 2006 beschlossenen Aus-
führungsgesetz zum SGB XII die Zustän-
digkeit auch für die stationäre Eingliede-
rungshilfe und Hilfe zur Pflege übertragen
worden. Zugleich wurden durch Änderung
des Brandenburgischen Finanzausgleichs-
gesetzes den Kommunen als örtlichen Trä-
gern der Sozialhilfe zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben ab dem Jahr 2007 entsprechende
Haushaltsmittel im Rahmen des allgemei-
nen Finanzausgleiches zur Verfügung ge-
stellt.

Mit Urteil vom 15. Dezember 2008 hat
das Brandenburgische Verfassungsgericht

diese Regelung des Brandenburgischen Fi-
nanzausgleichsgesetzes für verfassungswid-
rig erklärt. In den Urteilsbegründungen hat
das Landesverfassungsgericht ausgeführt,
dass das Recht auf kommunale Selbstver-
waltung nach Art. 97 Abs. 3 der Landesver-
fassung in seiner Ausprägung durch das
Konnexitätsprinzip das Land zum Aus-
gleich der Mehrbelastungen verpflichte, die
den Gemeinden dadurch entstehen, dass ih-
nen das Land neue Aufgaben überträgt. Das
Verfassungsgericht hat dem Land aufgege-
ben, spätestens für das Haushaltsjahr 2010
für den gesamten Aufgabenbereich eine ge-
sonderte, Finanzkraft unabhängige Kosten-
erstattungsregelung zu treffen.

Die Wohlfahrtsverbände im Land Bran-
denburg hatten sich im Jahr 2006 gegen die
Kommunalisierung der Sozialhilfe im Land
Brandenburg ausgesprochen. Dabei be-
fürchteten sie zum einen die Zweckentfrem-
dung von Landeszuweisungen, die eigent-
lich zur Deckung von Sozialhilfeausgaben
gedacht waren. Zum anderen befürchteten
sie stark voneinander abweichende Pla-
nungs- und Finanzierungsgrundlagen in
den 14 Landkreisen und vier kreisfreien
Städten und damit eine Differenzierung der
Lebensverhältnisse in Brandenburg.

Es zeigte sich jedoch schnell, dass es un-
ter den politischen Entscheidungsträgern in
Brandenburg ein hohes Einvernehmen im
Hinblick auf die Kommunalisierung der
Eingliederungshilfe gab. Zudem gab es aus
Sicht der Wohlfahrtsverbände keinen ver-
nünftigen Grund, die Zusammenführung
der bisher beim örtlichen Sozialhilfeträger
liegenden Fachverantwortung mit der beim
überörtlichen Sozialhilfeträger liegenden
Finanzverantwortung für stationäre Hilfen
im Rahmen der Eingliederungshilfe und der
Hilfe zur Pflege zu blockieren. Für ambu-
lante Hilfen lag die Fach- und Finanzver-
antwortung bereits vor 2007 beim örtlichen
Sozialhilfeträger.

Die Zuständigkeitsverteilung in der So-
zialhilfe vor 2007 hatte zur Folge, dass im
Bundesvergleich in Brandenburg die ambu-
lanten Leistungen sehr zurückhaltend ge-
währt wurden. Denn das knappe Angebot
an ambulanten Leistungen führte dazu,
dass verstärkt stationäre Betreuungsformen
in Anspruch genommen wurden. Da aber
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stationäre Betreuungsformen häufig teurer
als ambulante Betreuungsformen sind,
führte dies zu vergleichsweise hohen Sozial-
hilfeausgaben.

Insofern war die Zusammenführung der
Fach- und Finanzverantwortung für alle Be-
treuungsformen auf kommunaler Ebene
konsequent. Zunächst war daran gedacht,
die Zuständigkeit für die Vertragsgestal-
tung mit den Leistungserbringern und die
Vereinbarung von Leistungsentgelten beim
überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu be-
lassen. Dieser hätte dann im kommunalen
Auftrag die Leistungsentgelte mit den Leis -
tungserbringern verhandelt.

Aus Sicht der Wohlfahrtsverbände barg
diese Aufgabenverteilung das Risiko drei-
seitiger Verhandlungen, die sich bereits vor
2007 aufgrund der oft konfliktbehafteten
Zusammenarbeit zwischen den örtlichen
und dem überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe als sehr schwierig herausgestellt hat-
ten. Eine konkurrierende Steuerung der So-
zialhilfeausgaben durch Land und
Kommunen erweist sich unter der Bedin-
gung knapper öffentlicher Mittel als nach-
teilig für die Leistungserbringer.

Es entsprach daher dem Wunsch der
Wohlfahrtsverbände, dass sich Ende 2006
bis auf einen Landkreis alle Landkreise und

kreisfreien Städte in Brandenburg ent-
schlossen, eine gemeinsame Serviceeinheit
für die Vertragsgestaltung mit den Lei-
stungserbringern und die Vereinbarung von
Leistungsentgelten zu errichten.

Im Zeitraum von 2007 bis 2009 haben
die Wohlfahrtsverbände mit den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten gut zusammen-
gearbeitet. Dies lag zum einen an der ge-
meinsamen Serviceeinheit der Landkreise
und kreisfreien Städte, zum anderen an ei-
nem sehr verlässlichen Abstimmungsver-
fahren der Landkreise und kreisfreien Städ-
te in einer gemeinsamen Steuerungsgruppe.
Diese Steuerungsgruppe sicherte die Beteili-
gung aller Landkreise und Städte am Ab-
stimmungsverfahren, aber auch klare An-
sprechstrukturen. Zudem war die
gemeinsame Verhandlungskommission,
der Brandenburger Ausschuss, vergleichs-
weise klein, was eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit erleichtert.

Nicht übersehen werden darf, dass der
2007 bis 2009 vom Land zur Verfügung ge-
stellte Finanzrahmen auskömmlich war,
was die Zusammenarbeit ebenfalls erleich-
terte.

Auch die Zusammenarbeit zwischen den
Leistungserbringern und den einzelnen ört-
lichen Sozialhilfeträgern war bis auf wenige

Ausnahmen gut. Entgegen ursprünglicher
Befürchtungen versuchte nur ein Landkreis
untergebrachte Personen, die zuvor ihren
Wohnsitz in einem anderen Landkreis hat-
ten, wieder in den Herkunftslandkreis
zurückzuführen. Die Wohlfahrtsverbände
haben sich nur dort unmittelbar auf örtli-
cher Ebene für die ihnen angeschlossenen
Leistungserbringer engagiert, wo es Proble-
me gab: im Berichtszeitraum in einem von
14 Landkreisen und einer von vier kreisfrei-
en Städten.

Risiken und Nebenwirkungen

Mit dem Beschluss des Brandenburgi-
schen Verfassungsgerichtes vom 15. De-
zember 2008 zur Rechtswidrigkeit der jetzi-
gen Regelung wegen Verstoßes gegen das
Konnexitätsprinzip bedurften das Aus-
führungsgesetz zum SGB XII und das Bran-
denburgische Finanzausgleichsgesetz zum
1. Januar 2010 der Neugestaltung. Anders
als 2006 befürworten die Wohlfahrtsver-
bände heute die Kommunalisierung der Zu-
ständigkeiten in der Sozialhilfe.

Diese Position ist nicht frei von Risiken.
Kommunen und Wohlfahrtsverbände ha-
ben ein gemeinsames Interesse an der Be-
reitstellung eines auskömmlichen Finanz-
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Die interne Organisation eines Landeswohlfahrtsverbandes wie dem Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V. (DWBO)
muss heute so aufgebaut sein, dass personelle Ressourcen flexibel und angepasst an den akuten Bedarf eingesetzt werden können. Neue Herausfor-
derungen wie die Kommunalisierung von sozialen Aufgaben erfordern andere Organisationskonzepte etwa in Anlehnung an die Arbeitsweise von
Unternehmensberatungen oder Rechtsanwaltskanzleien. Es braucht kleine Teams mit Kernkompetenzen, die bei Bedarf andere im Verband vorhan-
dene Kompetenzen hinzuziehen können, und auftrags- oder mandantenorientiert arbeiten.
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rahmens für die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und der Hilfe zur Pflege. Sollte
das Land eine erhebliche Kürzung dieses Fi-
nanzrahmens durchsetzen, würde dies das
Verhältnis von Kommunen und Wohl-
fahrtsverbänden erheblich belasten und die
Zahl der Konflikte zwischen örtlichen So-
zialhilfeträgern und Leistungserbringern
würde zunehmen.

Die aktuelle Wirtschaftskrise und deren
Auswirkungen auf das Steueraufkommen
von Land und Kommunen werden in die-
sem Sinne zu Belastungen führen. Es wird
sich deshalb in diesem Jahr und den Folge-
jahren zeigen, wie belastbar das Verhältnis

von Land und Kommunen zwischenzeitlich
geworden ist. Bisher ist es den Wohlfahrts-
verbänden gelungen, sich erfolgreich mit
der Kommunalisierung der Eingliederungs-
hilfe zu arrangieren.

Die Liga der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege verfügt in Brandenburg
über eine regionale Struktur: die sogenann-
ten Kleinen Ligen, das sind die Zusammen-
schlüsse der Wohlfahrtsverbände in den
Landkreisen und kreisfreien Städten.
Während jedoch auf Landesebene die Inter-
essenvertretung der Leistungserbringer
über jeweils mehrere hauptamtliche Be-
schäftigte der Landesverbände der Freien
Wohlfahrtspflege betrieben wird, betreiben
die Vertreter in den Kleinen Ligen die Inter-
essenvertretung überwiegend als Ne-
bentätigkeit. Auch gibt es pro Verband und
Region selten mehr als eine Person, die in
die Interessenvertretung eingebunden ist.
Während die Wohlfahrtsverbände auf Lan-
desebene über eine größere Zahl von Fach-
leuten verfügen, verfügen sie auf regionaler
Ebene eher über wenige »Laien«.

Es besteht nun die Möglichkeit, die re-
gionale Interessenvertretung personell bes-
ser auszustatten, also Fachleute von der
Landesebene auf die regionale Ebene her-
unterzuholen. Die Wohlfahrtsverbände
nehmen die Interessenvertretung jedoch
nicht arbeitsteilig wahr, sondern einzelver-
bandlich. Kein einzelner Wohlfahrtsver-
band ist aber in der Lage, in jeder Region ei-
nen hauptamtlichen Interessenvertreter
vorzuhalten. Insofern führt eine Personal-
verschiebung von der Landes- auf die regio-
nale Ebene zu Verwerfungen in der Lei-
stungsfähigkeit der Verbände auf
regionaler Ebene.

Zudem halten die Wohlfahrtsverbände
auf Landesebene Fachleute für die einzelnen
Arbeitsfelder vor. Ein Spezialist für Suchthil-
fe kann sein Spezialwissen aber nur sehr be-
schränkt einsetzen, wenn sich seine Tätigkeit
im Wesentlichen auf eine Region beschränkt.
Reagieren die Wohlfahrtsverbände auf die
Kommunalisierung von Zuständigkeiten mit
einer Personalverschiebung auf die regionale
Ebene, riskieren sie auf Landesebene einen
Kompetenzverlust, ohne dass die Kompeten-
zen auf regionaler Ebene angemessen genutzt
werden können. Auch wäre diese Strategie
nur mittels einer gravierenden Personalver-
stärkung umsetzbar.

Versuchen Wohlfahrtsverbände umge-
kehrt von der Landesebene aus die regiona-
le Interessenvertretung zu betreiben, dann
wird es dem Mitarbeiter eines Landesver-
bandes schwerfallen, sich in die örtlichen
Kommunikationsnetze einzufädeln. Er
bleibt vor Ort ein Außenstehender, der
schon deshalb als Interessenvertreter nicht
hilfreich sein kann. Auf kommunaler Ebene
sind Kommunikations- und Verhandlungs-
strukturen weniger formell als auf Landese-
bene und die Bedeutung persönlicher Kon-
takte und Beziehungen ist höher. Dies
erfordert eine Präsenz vor Ort.

Leistungserbringer an die Front!

In Brandenburg haben die Wohlfahrts-
verbände auf die Kommunalisierung der
Eingliederungshilfe anders reagiert. Sie ha-
ben die Leistungserbringer in der Region
aufgefordert, ihre Interessen gegenüber
dem örtlichen Sozialhilfeträger selbst wahr-
zunehmen. Die Kleinen Ligen wurden eher
angehalten, die Zusammenarbeit der Leis -
tungserbringer mit dem örtlichen Sozial -
hilfeträger nicht zu stören. Dem liegt die
Einschätzung zugrunde, dass Leistungser-
bringer ihre Interessen vor Ort professio-
neller selbst vertreten können, als sich
durch nebenamtliche Interessenvertreter
vertreten zu lassen. Die Landesverbände
haben den Leistungserbringern aber Unter-
stützung angeboten:
■ die Moderation der Meinungsbildung

unter den Leistungserbringern, wenn
zwischen diesen Interessenkonflikte be-
stehen

■ die Übernahme der Verhandlungs-
führung in der Region, wenn der örtliche

Sozialhilfeträger einen aggressiven Kon-
fliktkurs fährt

■ die Entwicklung von Vertragsentwürfen
für Verhandlungen vor Ort

■ die Sicherstellung der Information über
Verhandlungsergebnisse in anderen Re-
gionen

■ die umfassende fachliche, betriebswirt-
schaftliche, rechtliche, strategische und
taktische Beratung der Leistungserbrin-
ger mit Blick auf die Verhandlungen mit
dem örtlichen Sozialhilfeträger

■ die Sicherstellung des Erfahrungsaustau-
sches unter den Leistungserbringern.
Insbesondere ist es den Wohlfahrtsver-

bänden in Brandenburg und den anderen
Beteiligten aber gelungen, in Reaktion auf
die Kommunalisierung der Eingliederungs-
hilfe mit dem Brandenburger Ausschuss ei-
ne neue Verhandlungsplattform mit enger
Bindung an die kommunale Ebene zu schaf-
fen. Diese Plattform wurde zudem genutzt,
um informelle Kontakte in die Kommunen
hinein zu entwickeln und zu pflegen. Zu-
dem wurden so gezielt die Meinungsführer
in den Kommunen erreicht.

Organisationsentwicklung auf
Landesebene notwendig

Diese Arbeitsweise ist Landesverbänden
der Freien Wohlfahrtspflege aber nur mög-
lich, wenn sie ihre personellen Ressourcen
flexibel und angepasst an den akuten Be-
darf einsetzen können. Mit diesen Erforder-
nissen ist eine starre Organisationsstruktur
von Verbänden nicht vereinbart, die Orga-
nisationseinheiten strikt nach fachlichen
Zuständigkeiten bildet und abgrenzt. Dies
ist aber die traditionelle Organisations-
struktur von Wohlfahrtsverbänden, die in-
sofern die Organisation der öffentlichen
Verwaltung spiegelt.

Neue Herausforderungen wie die Kom-
munalisierung von sozialen Aufgaben er-
fordern andere Organisationskonzepte et-
wa in Anlehnung an die Arbeitsweise von
Unternehmensberatungen oder Rechtsan-
waltskanzleien. Es braucht kleine Teams
mit Kernkompetenzen, die bei Bedarf ande-
re im Verband vorhandene Kompetenzen
hinzuziehen können, und auftrags- oder
mandantenorientiert arbeiten.

Im Land Brandenburg sind auch andere
soziale Aufgaben auf die kommunale Ebene
übertragen worden. Anders als im Bereich
der Eingliederungshilfe haben die Wohl-
fahrtsverbände in den Bereichen der Ar-
beitsförderung und der Erziehungshilfe bis-
her kein Konzept gefunden, erfolgreich auf
die Kommunalisierung zu reagieren. Dage-
gen ist die Zuständigkeit im Bereich der
Kindertagesstätten geteilt: Hier scheint es
zu gelingen, für die Zukunft eine funktions-
fähige Interessenvertretung zu organisie-
ren. ◆
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»Auf kommunaler Ebene haben persönliche
Kontakte hohe Bedeutung«
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